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Anlage 1        

 
 
 

Haushaltssicherungsbericht 2017 zu HSK IX/IX+ 
 
 

Mit der Drucksache Nr. 1916/2014 wurde das Haushaltssicherungskonzept IX (HSK IX) mit 14 

Änderungsanträgen und einem Volumen von 34,8 Mio. € für die Laufzeit von 2015 bis 2017 

beschlossen und mit der Info-DS 0323/2015 die Beschlusslage dargestellt. Eine Erweiterung 

als HSK IX+ erfolgte mit der Drucksache 1810/2015 zur Einbringung des Haushaltes 2016, mit 

der das Konsolidierungsziel auf 91,8 Mio. € erhöht und die Laufzeit bis 2018 verlängert wurde. 

Der erste Haushaltssicherungsbericht für 2016 (Drucksache 0714/2017) beinhaltete die 

Umsetzung des Konzeptes bis zum Ende 2016 mit einem als vorläufig eingeschätzten 

Ergebnis von 46,1 Mio. €.  

Der Haushaltssicherungsbericht 2017 schließt an den Umsetzungsstand des Berichtes 2016 

an und zeigt die weiterführenden Maßnahmen auf der Planungsebene im Haushalt 2017 auf. 

Eine Zusammenfassung aller bisher erreichten HSK-Ergebnisse ist unter Ziffer 3 dieser Druck-

sache dargestellt. 

 
Umsetzungsstand zum 31.12.2017 
 

1. HSK IX 

1.1 Dezernatsquote 
 
Der Katalog der Dezernatsmaßnahmen zur Umsetzung der Einsparquote in Höhe von insge-

samt rund 11,8 Mio. € (davon 1,46 Mio. € bei den Personalaufwendungen) umfasst 104  

beschlossene Maßnahmen, die in der Anlage zur Info-Drucksache 0323/2015 genauer be-

schrieben sind. 

 

Bis 2016 waren davon Vorhaben in Höhe von rund 5,7 Mio. € in der Haushaltsplanung um-

gesetzt worden. Im Haushaltsplan 2017 wurden weitere Einsparungen von 2,4 Mio. € etati-

siert. 

 

Wie bereits berichtet, führen die Maßnahmen mit Stellenstreichungen zu einem realisierba-

ren Einsparvolumen in Höhe von 1,46 Mio. €, sodass der Maßnahmenblock in Bezug auf den 

Personalaufwand bereits als erfüllt angesehen werden kann. 

 

Die einzelnen Zwischenergebnisse sind in der Anlage 2 zu dieser Informationsdrucksache 

aufgeführt. 

 
 
1.2 Restriktive Haushaltsbewirtschaftung 
 
Es ist beabsichtigt, durch eine restriktive Haushaltsbewirtschaftung 12,5 Mio. € bis zum  

Jahresabschluss 2018 einzusparen.  
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Unter Bezug auf die Ausführungen im Haushaltssicherungsbericht 2016 kann das gute Ergeb-

nis zwischen Plan und IST 2016 bestätigt werden. Bei Betrachtung der bedingt beinflussbaren 

Aufwandsarten ergaben sich in 2016 erzielte Minderaufwendungen von rund 16,2 Mio. €: 

 

Kostenarten 
Ansatz  
2016 

Ist  
2016 

Ergebnis 
2016 

*      15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 236.689.948  226.728.584 -9.961.364 

*      19. sonstige ordentliche Aufwendungen 185.328.397  179.059.590 -6.268.807 

 

Auch im Haushaltsjahr 2017 konnten weiterhin ähnliche wirtschaftliche Erfolge erzielt werden. 

Die Ergebnisrechnung, die im März 2018 erstellt wurde, weist nach den Abschlussbuchungen 

in den gleichen Aufwandsarten sogar Minderaufwendungen von rund 17,9 Mio. € aus. Davon 

resultieren allein 14,9 Mio. € aufgrund nicht freigegebener Mittel im Rahmen der Bewirtschaf-

tungsvorgaben. 

 

Kostenarten 
Ansatz  Ist  Ergebnis 

2017 2017 2017 

*      15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 246.368.550  239.162.065 -7.206.485 

*      19. sonstige ordentliche Aufwendungen 182.436.676  171.657.271 -10.779.406 
 

Damit lässt sich grundsätzlich feststellen, dass die Einsparvorgaben weiterhin Wirkung zeigen.  

In diesen Aufwandsarten sind allerdings auch teilweise die reduzierten Aufwendungen der De-

zernatsmaßnahmen abgebildet, sodass nicht die gesamte Einsparung nur auf die restriktive 

Haushaltsführung zurückzuführen und in der Endabrechnung in 2019 noch zu bereinigen ist. 

 

 

1.3 Beteiligungen    
 
Im Haushaltssicherungsbericht 2016 wurde bereits darauf hingewiesen, dass angesichts der 

geschilderten Rahmenbedingungen bei den Unternehmen insgesamt nicht mit der Erfüllung 

des HSK-Zieles von 5 Mio. € zu rechnen ist, da zwar Einmaleffekte zu verzeichnen sind, die 

aber nur abgezinst anrechenbar sind. 

 

Bei der Sparkasse Hannover, den Stadtwerken, der VVG und der Deutschen Messe hat sich 

in 2017 im Vergleich zum Berichtsjahr 2016 keine Änderung ergeben. 

 

Bei der union boden ist derzeit ein struktureller Beitrag von 0,25 Mio. € zu verzeichnen. 

 

Beim Flughafen wurde aufgrund von Sondereffekten in 2017 ein haushaltwirksamer Einmalef-

fekt von rd. 800 T€ erzielt. Dieser wird analog für 2018 in Höhe von rd. 600 T€ erwartet. Der 

Entwicklungsplan des Flughafens weist erst nach dem Konsolidierungszeitraum wieder anstei-

gende Ausschüttungen aus. 

 

Ob mit der vollständigen Erfüllung der HSK IX+-Vorgabe zu rechnen ist, wird sich erst Ende 

2018 beurteilen lassen. 

 

 
 



- 3 - 

 

1.4 Optimierung der Geschäftsprozesse  
 
Durch die Optimierung von Geschäftsprozessen (GPO) bei der LHH sollen über eine Redu-

zierung von Sachaufwendungen, der Generierung zusätzlicher Erträge oder Streichung von 

Stellen insgesamt 4,3 Mio. € eingespart werden. Im Rahmen beteiligungsorientierter Verfah-

ren wurden insgesamt 38 Vorschläge der Fachbereiche geprüft. Da sich jedoch noch einige 

Maßnahmen entweder in der Projektphase oder in der Evaluation befinden, kann zurzeit keine 

realistische Einsparsumme für diesen Block benannt werden. Alle in der Steuerungsgruppe 

HSK beschlossenen GPO-Maßnahmen sollen jedoch bis Ende 2018 abgearbeitet sein.  

Sollte die Zielvorgabe von 4,3 Mio. € nicht erreicht werden, müsste der Fehlbetrag durch Er-

satzmaßnahmen der Dezernate erbracht werden. 

 
1.5 Erhöhung Vergnügungsteuer   

 
Der Ratsbeschluss, den Steuersatz für Geldspielgeräte von 18 v. H. auf 20 v. H. anzuheben, 

wurde mit der Änderung der Vergnügungsteuersatzung (Drucksache 0659/2015) zum 

01.07.2015 umgesetzt.  

 

Die hierdurch erwarteten Mehrerträge wurden in der Haushaltsplanung für 2015 in halber Höhe 

von 0,6 Mio. € und ab 2016 in voller Höhe von 1,2 Mio. € berücksichtigt.  

 

In der Rechnung 2017 entfielen auf die Erhöhung des Steuersatzes Mehrerträge von etwa    

1,4 Mio. €.  Aufgrund der Auswirkungen des Glückspielstaatsvertrags und des Nds. Glücks-

pielgesetzes sind die Vergnügungsteuererträge rückläufig.  

 

Trotzdem wird derzeit noch mit der dauerhaften Umsetzung des Haushaltssicherungsbeitra-

ges von 1,2 Mio. € ausgegangen. 

 
 

2. HSK IX+ 
 
2.1 Doppelhaushalt 

 

Bei der Aufstellung des Doppelhaushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2017/2018 wurde der 

vorgesehene Einspareffekt von 10 Mio. € planerisch durch eine Absenkung der Steigerungs-

sätze berücksichtigt und wird in diesem Zeitraum umgesetzt. 

 

2.2 Prüfungen von Aufgaben  

 

Die Prüfungen im Rahmen einer Aufgabenkritik erfolgen hauptsächlich mit dem Ziel einer qua-

litätsverbessernden Erfüllung dieser Aufgaben. Die internen Verwaltungsprozesse starteten 

alle unter Einbeziehung der Mitarbeitervertretungen. Da die meisten Prozesse noch nicht ab-

geschlossen sind, ist mit einer wirtschaftlichen Umsetzung erst in den Folgejahren zu rechnen.  

 

Eine Ausnahme bildet die bereits erreichte Erstattung des Familien- und Erziehungsberatungs-

aufwandes.  
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2.2.1 Qualitätsoffensive in der Grundschulkinderbetreuung 

 

Ziel der Qualitätsoffensive ist es, ein mittel- und langfristiges Konzept zum Ausbau 

einer stadtteilorientierten, bedarfsgerechten und pädagogisch sinnvollen ganztägigen 

Schulkinderbetreuung zu entwickeln. Es werden langfristig Einspareffekte in Höhe 

von bis zu 10 Mio. € für den städtischen Haushalt erwartet. 

Die Maßnahme befindet sich weiterhin im Projektstadium. Als Zwischenbericht wird hierzu auf 

die Informationsdrucksache 0881-2017 verwiesen.  

 

Ein neues Finanzierungskonzept der Ganztagsgrundschule ist den politischen Gremien mit 

der Beschlussdrucksache Nr. 1164/2018 vorgelegt worden. Darin wird ein Stufenplan hinsicht-

lich der Umsetzung des Ratsauftrags aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept IX+ vorge-

schlagen. 

 

In der Drucksache ist u.a. beschrieben, dass zum Erbringen des Haushaltssicherungsbeitra-

ges im Rahmen der bedarfsgerechten Umwandlung von Hortplätzen bereits Mittel erwirtschaf-

tet werden konnten. Aufgrund des sinkendem Nachfrageverhaltens nach Hortplätzen wurden 

in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Trägern der Einrichtungen die Umwandlungs- 

oder Auflösungskonzepte entwickelt. Geänderte Betreuungskonzepte wurden den zuständi-

gen politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt. Eine differenzierte Berechnung und 

ein Ausblick über den Erfolg dieser Maßnahme werden ebenfalls mit der Drucksache zum 

Stufenplan vorgenommen. 

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass der HSK-Beitrag erbracht wird. 
 
 
2.2.2 Konzentration der städtischen Beschäftigungsförderung     

 
Die HSK IX-Maßnahme „Einrichtung des Dienstleistungszentrums Hölderlinstraße“ und die 

HSK IX+-Maßnahme „Konzentration der städtischen Beschäftigungsförderung“ wurden hier 

zusammengeführt.  

 

In dem Projekt sollten mit dem „Ausbau von internen Dienstleistungsangeboten (u.a. zum 

Thema Verkehrssicherungspflicht)“, „Wiedereingliederung leistungsgewandelter Beschäftig-

ter“ und „Drittmittelakquise“ schwerpunktmäßig drei Themenkomplexe abgearbeitet werden. 

 

Durch eine externe Entscheidung der Bundesregierung und des Jobcenters Region Hannover 

und der damit verbundenen reduzierten Kostenerstattung hat sich das bisherige Finanzie-

rungsmodell der Hölderlinstraße so verändert, dass das Einsparvolumen von 1,00 Mio. € ge-

fährdet ist. Ohne eine nachhaltige Verbesserung der bundesgesetzlichen Rahmenbedingun-

gen muss die Beschäftigungsförderung in ihrer bisherigen Form mittelfristig grundsätzlich 

überdacht werden.  

 

 

2.2.3 Neuorganisation der Volkshochschule Hannover (VHS)       

 

Durch eine Neuorganisation der VHS und die Einführung von betriebswirtschaftlichen Steue-

rungselementen sollen jährlich 0,5 Mio. € eingespart werden. Die Maßnahme befindet sich 

weiterhin in der Projektphase.  
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Im Jahr 2017 wurden im Auftrag des Bundes und des Landes durch Drittmittelmaßnahmen im 

Integrationsbereich insgesamt Mittel in Höhe von 1,5 Millionen € eingeworben, was Mehrer-

träge von 286.617 € zur Folge hatte. Welche weiteren Einsparvorgaben noch bis Ende 2018 

umgesetzt werden können, hängt u.a. auch von den Förderentscheidungen von Bund und 

Land insbesondere zum zweiten Bildungsweg ab. 

 

 

2.2.4 Familien- und Erziehungsberatung 

 
Die Mehrerträge in Höhe von 2,7 Mio. € für die städtische Jugend- und Familienberatung sowie 

0,3 Mio. € für Zuschüsse an Familienbildungsstätten in freier Trägerschaft aus den 

Verhandlungsergebnissen mit der Region sind bereits ab dem Haushalt 2016 etatisiert. 

 

 

2.3 Personalkosteneinsparung 
    

Durch aufgabenkritische Maßnahmen sollen die Personalaufwendungen dauerhaft um            

8,5 Mio. € reduziert werden. Für den damit verbundenen Stellenabbau soll die altersbedingte 

Fluktuation genutzt werden. Die Fachbereiche wurden im Januar 2016 aufgefordert, bis Ende 

Mai 2016 die im Rahmen der festgelegten Zielvorgaben zu konkretisierenden Stellenstrei-

chung unter Angabe eines aufgabenkritischen Streichgrundes zu benennen.  

 

Nach Prüfung der hierzu vorgelegten Maßnahmenbögen erfüllen aktuell 88,52 Stellen mit ei-

nem Einsparvolumen in Höhe von ca. 6,6 Mio. € die Kriterien von HSK IX+ und könnten somit 

nach Entscheidung der Lenkungsgruppe Haushaltssicherung im 2. Halbjahr 2018 bis spätes-

tens Ende 2025 gestrichen werden. Die noch zu erbringenden 1,9 Mio. € werden zurzeit weiter 

konkretisiert.  

 

Aktuell kann davon ausgegangen werden, dass die Einsparvorgabe für diesen Maßnahmen-

block eingehalten wird. Ungeachtet dessen sind Personalmehrbedarfe aufgrund diverser Auf-

gabenzuwächse zu verzeichnen, sodass die Personalaufwendungen weiterhin steigen und der 

Einspareffekt teilweise überlagert wird.  

 

 

2.4 Erhöhung der Gewerbesteuer 

 
Mit der Drucksache 2682/2015 wurde eine Änderung der Satzung über die Festsetzung der 

Hebesätze für die Realsteuern der LHH beschlossen.  

Der Gewerbesteuerhebesatz wurde um 20 auf 480 Hebesatzpunkte zum 01.01.2016 erhöht, 

was zu einer Ertragssteigerung im Teilhaushalt 99 in Höhe von 24 Mio. € führen soll. Die ent-

sprechende Ansatzanpassung erfolgte zum Haushalt 2016.  

In 2017 wurden Steuereinzahlungen von 611,2 Mio. € verbucht, die auf einem Hebesatz von 

480 Punkten basieren. Die Erhöhung des Hebesatzes um 20 Prozentpunkte stellt einen Anteil 

von rund 26 Mio. € an diesen Einzahlungen dar.  
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Aufgrund der aktuell guten konjunkturellen Wirtschaftslage ist nach derzeitiger Einschätzung 

davon auszugehen, dass die vorgesehenen Mehrerträge im Vergleich zum Ansatz 2014 auch 

in 2018 und in den nächsten Jahren erzielt werden können. 

 
 

3. Zusammenfassende Übersicht zum HSK IX und IX+ (in Mio. €) 
 
 

HSK Maßnahme beschlosse-
nes Volumen 

umgesetzt 
bis 2017 
bzw.  
dauerhafte 
Maßnahmen 

noch zu  
verifizierende 
Beträge ab 
2018 

IX Dezernatsquote  11,8  8,1  3,7 

IX Restriktive  Haushaltsbewirt-
schaftung 

 12,5           12,5 
 

  

IX Beteiligungen  5,0  1,0  4,0 

IX Geschäftsprozessoptimie-
rung 

 4,3 
 

  4,3 

IX Vergnügungsteuererhöhung  1,2  1,4   

IX+ Doppelhaushalt  10,0 10,0   

IX+ Prüfung von Aufgaben   14,5  4,0  10,5 

IX+ Personalkosteneinsparung  8,5   8,5 

IX+ Gewerbesteuererhöhung  24,0  26,0  

  
gesamt 

 
 91,8 

 
    63,0 

 
 31,0 

 
 

Die genannten Einschätzungen begründen sich bisher hauptsächlich auf einer Betrachtung 

der Plan- und teilweise der IST-Werte bis 2017.  

 

Bei entsprechender Gewerbesteuerlage, Berücksichtigung der Ersparnis durch den Doppel-

haushalt und der voraussichtlichen Personalkostenreduzierung könnte das vorgesehene Ein-

sparergebnis insgesamt zu ca. 90% erreichbar sein, obwohl einige andere Maßnahmen ver-

mutlich nicht den gewünschten Erfolg zeigen. Damit erhöht sich unsere Prognose zur Zieler-

reichung im Vergleich zum Haushaltssicherungsbericht 2016 deutlich. 

 

Die endgültige Abrechnung erfolgt im ersten Halbjahr 2019 auf der Grundlage des Rechnungs-

ergebnisses 2018.  


